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Beschlussvorlage  Drucksachen-Nr :  
VIII/2011/016 

Kreistag öffentlich 17.11.2011 

 
 
Tagesordnungspunkt 

Kreisvolkshochschule Aurich 
 
Beschlussvorschlag:  
1. Es wird ein Beirat mit 11 Mitgliedern wie folgt gebildet:  
 
SPD 5 Sitze + Vertreter(innen) 
CDU 3 Sitze + Vertreter(innen) 
Grüne 1 Sitz + Vertreter(in) 
Freie Wähler/S.W.K. 1 Sitz + Vertreter(in) 
GFA/FDP 1 Sitz + Vertreter(in) 
 
Beratende Mitglieder:  
Landrat Vertreter: Kreisrat/Kreisrätin 
Leiter der Volkshochschule Vertreter: Stv. Leiter d er 
Volkshochschule 
 
Die Bestimmung der übrigen beratenden Mitglieder (D ozentenvertreter) 
erfolgt gesondert. Die Berufung erfolgt durch den K reistag. 
 
Sofern dem Beschluss des Kreistages vom 15.06.2011 Rechnung 
getragen wird und die Kreisvolkshochschule Aurich a b dem 01.01.2012 
als Eigenbetrieb mit einem Betriebsausschuss geführ t wird, gilt die o.a. 
Benennung entsprechend. 
 
2. In die Gesellschafterversammlung der Gesellschaf t zur Durchführung 
zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsmaßnahmen Auri ch werden 
entsandt:  
 
Landrat Harm-Uwe Weber 
Kreisrat/Kreisrätin 
 
SPD 5 Sitze + Vertreter(innen) 
CDU 3 Sitze + Vertreter(innen) 
Grüne 1 Sitz + Vertreter(in) 
Freie Wähler/S.W.K. 1 Sitz + Vertreter(in) 
GFA/FDP 1 Sitz + Vertreter(in) 
 
 
 
Sach- und Rechtslage:  
Die Bildung des Beirates erfolgt gemäß der Satzung für die Volkshochschulen 
des Landkreises Aurich, die Bildung der Gesellschafterversammlung gemäß 
dem Gesellschaftsvertrag. 
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Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15.06.2011 beschlossen, dass die als 
kaufmännisch geführte unselbständige Einrichtung des Landkreises Aurich 
KVHS Aurich ab dem 01.01.2012 als kommunaler Eigenbetrieb geführt werden 
soll. Sollte bis dahin die Möglichkeit bestehen, in der jetzigen Rechtsform die 
Buchführung nach HGB beizubehalten, soll keine Änderung der Rechtsform 
erfolgen. Aus diesem Grunde gilt die Benennung der Mitglieder sowohl für den 
Beirat als auch für den möglichen Betriebsausschuss ab 01.01.2012.  
 
Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind personengleich mit den 
Mitgliedern des Beirates. 
 
Die Fraktionen werden gebeten, der Verwaltung im Vorfeld der 
konstituierenden Sitzung die namentliche Besetzung einschließlich Benennung 
der VertreterInnen mitzuteilen. 
 
 
 
 

 Erstellungsdatum: Unterschrift 
 22.11.2011 

 

 

 

  

 
 


